
 
Satzung zur Änderung der Satzung vom 06.12.2013 des Wasser- 

und Bodenverbandes Beveroe 
 

Aufgrund der §§ 6 und 58 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405 ff), 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578), und des 
Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
(Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S 86), geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 
999), wird die Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Beveroe vom 06. Dezember 2013 wie 
folgt geändert: 
 

Artikel I 
 

1.  In § 1 Abs. 5 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 eingefügt:  

 „Die Karten sind Bestandteil der Satzung.“ Die bisherigen Sätze 3 – 5 werden zu den 
  Sätzen 4 – 6. 

2.  In § 10 Abs. 2 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 

3.  § 13 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn bei der 
Ladung zu einer erneuten Sitzung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Erschienenen beschlossen werden wird.“ 

4.  § 14 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die übrigen Vorstandsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Vorstandssitzungen 
und anderen mit dem Verbandsvorsteher abgestimmten verbandlichen Anlässen 
neben der Erstattung der Fahrkosten ein Sitzungsgeld, dessen Höhe der Ausschuss 
festlegt.“ 

Artikel II 

Artikel I Nr. 2 dieser Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Im 
Übrigen tritt die Satzung am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Beschlossen durch den  
Verbandsausschuss: 
Gelting, den 27. Juni 2017 
 
 
gez. Unterschrift 
 
Siegfried Baron von Hobe-Gelting 
Verbandsvorsteher 

Genehmigt: 
Schleswig, den 03. Juli 2017 
Der Landrat  
des Kreises Schleswig-Flensburg 
Im Auftrag: 
 
gez. Unterschrift 
 
Ralf Petersen 

Ausgefertigt: 
Gelting, den 17. Juli 2017 
 
 
 
gez. Unterschrift 
 
Siegfried Baron von Hobe-Gelting 
Verbandsvorsteher 

Bekannt gemacht: 
Schleswig, den 26. Juli 2017 
Der Landrat des  
Kreises Schleswig-Flensburg 
Im Auftrag: 
 
gez. Unterschrift 
 
Ralf Petersen 

 


